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aktuell
vielseitig

interessant
repräsentativ



Anzeigenschluss: Zehn Werktage vor Erscheinen

Erscheinungsweise: siehe Erscheinungsplan

Zahlungsbedingungen: Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt netto Kasse.
Bei Vorauszahlung auf Beträge von über 25,– Euro
2 % Skonto.

Bankkonten: Volksbank Bad Mergentheim 11 168 005
Sparkasse Tauberfranken 859

Rabatte: 3 Anzeigen oder 1/2 Seite 3 %
6 Anzeigen oder 1 Seite 5 %

12 Anzeigen oder 3 Seiten 10 %
24 Anzeigen oder 6 Seiten 15 %
30 Anzeigen oder 8 Seiten 20 %

Beilagen: Höchstformat 28,5 x 20,5 cm. Preis pro 1000 Exem-
plare bis 20 g 74,– Euro, jedes weitere Gramm pro
Tausend –,52 Euro. Beilagenaufträge ohne Rabatt
und ohne Konkurrenzausschluss. Beilagen dürfen
keinen zeitungsähnlichen Charakter haben und keine
Fremdanzeigen enthalten. Die Durchführung einer
Beilage ist von der rechtzeitigen Vorlage eines Mu-
sterexemplars abhängig.

Versandanschrift: siehe Verlagsanschrift
Anlieferung: spätestens 3 Tage vor Beilegung.

Ziffergebühr: für jede Veröffentlichung 4,– Euro bei Abholung
7,– Euro bei Zustellung

Druckverfahren: Rollen-Offset (Coldset)
Grundschrift: 8 Punkt
Autotypien: bis zu 48 Linien je cm können verwendet werden.

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Grundpreise und Ortspreise
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Erscheinungsort
97980 Bad Mergentheim

Ortspreis:

Anzeigenteil mm-Preis Euro –,76
Titelseite mm-Preis Euro –,95
jeweils + gültiger Mehrwertsteuersatz.

Grundpreis Ortspreis

Farbanzeigen: mm-Grundpreis 1 Zusatzfarbe 1,08 Euro –,91
mm-Grundpreis 2 Zusatzfarben 1,17 Euro –,99
mm-Grundpreis 3 Zusatzfarben 1,22 Euro 1,03
Mindestgröße 300 mm, oder 125,– Euro Aufschlag je Farbe
Der Farbmillimeter-Preis ist rabatt- und provisionsfähig.
Einschaltmöglichkeiten nach Absprache.

Verbreitung: ca.  125 000 Auflage pro Jahr
Verteilung an alle Kurhäuser, Sanatorien, Verkehrsämter und
Stadtverwaltungen in der Region, als Beilage in der Tauber-
Zeitung und an alle Kurgäste.
Das Heilbad Bad Mergentheim ist eines der führenden
Heilbäder in Baden-Württemberg.

Verlag: Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG
Verlagsbereich TAUBER-ZEITUNG
97980 Bad Mergentheim, Ledermarkt 8–10

Telefon: (0 79 31) 59 60
Telefax: Redaktion: 5 96-44, Anzeigen: 5 96-66
E-Mail: werbung.tbz@swp.de

Schwarz-Weiß-Anzeigen
Satzspiegel

272 mm hoch
182,22 mm breit

Grundpreis –,90 44,43 4 979,20

mm-
Preis
Euro

Spalten-
breite
mm

Spalten
Zahl

1 Seite
= 1088 mm
Brutto Euro
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Erscheinungsort
97980 Bad Mergentheim

Erscheinungsdaten

2 0 1 2

Kostenlose Verteilung an alle Kurgäste sowie als Beilage in der Tauber-Zeitung

Ausgabe / Monat

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar 2013

Erscheinungstag

30. 12. 2011

31. 1. 2012

29. 2. 2012

31. 3. 2012

30. 4. 2012

31. 5. 2012

30. 6. 2012

31. 7. 2012

31. 8. 2012

30. 9. 2012

31. 10. 2012

30. 11. 2012

29. 12. 2012

Anzeigenschluss:
jeweils 10 Werktage vor Erscheinen



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

Erscheinungsort
97980 Bad Mergentheim

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht
wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen
abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet et-
waiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung ent-
fällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millime-
terzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umge-
rechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht wer-
den sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abge-
druckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung be-
darf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten
an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetz oder be-
hördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die
bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgege-
ben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend.
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift er-
wecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gege-
benen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzan-
zeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und erlaubter Handlung sind
– auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des
Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungs-
gehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Feh-
lens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen.
In den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts be-
schränkt .
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Män-
geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Rechnung
und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert.
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der
Berechnung zu Grunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der
aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Falle eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge-
währt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Er-
scheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprüng-
lich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Be-
trages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzei-
genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages wer-
den Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Beleg-
nummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-

nigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung
der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Filme und Aufsichtsvorla-
gen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertreten-
de erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet
werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzei-
ge beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste  oder auf
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn
eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tat-
sächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein
zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie 
bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H.
bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H.
bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H.
bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. H.
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber vor
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat,
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktre-
ten konnte.

18. Bei Zifferanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffer-
anzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Zifferanzeigen werden vier Wochen aufbe-
wahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück,
ohne dazu verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote an Stelle und im
erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das
zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie
Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen, sind von
der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegen-
genommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann den-
noch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der
Auftraggeber die dabei entstandenen Kosten übernimmt.
Offerten von Immobilien-Unternehmen werden an die Inseren-
ten von Chiffre-Anzeigen weitergeleitet, sofern die anfallenden
Gebühren je Zuschrift entrichtet werden.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist Sitz des
Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Ver-
lages. So weit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus
dem Geltungsbereich des Gesetztes verlegt, ist als Gerichts-
stand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen:

a) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der An-
zeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber nicht,
wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird.

b) Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten die neu-
en Bedingungen auch für die laufenden Aufträge sofort in Kraft.

c) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmünd-
lich veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeut-
licher Niederschrift übernimmt der Verlag keine Haftung für die
Richtigkeit der Wiedergabe. Das Gleiche gilt bei Auftragsertei-
lung per Telefax.

d) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung ge-
stellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es,
den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus
der Ausführung des Auftrags, auch wenn er nicht rechtzeitig si-
stiert wurde, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob
durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen
nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auf-
traggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der
Auftraggeber hält den Verlag auch von allen Ansprüchen aus
Verstößen gegen das Urheberrecht frei.

e) Der Auftraggeber übernimmt dem Verlag gegenüber alle Ko-
sten, die aus eventueller Gegendarstellung oder einem aus der
Anzeige sich ergebenden Rechtsstreit entstehen.

f) Im Falle höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens
erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Lei-
stungen von Schadensersatz, insbesondere wird auch kein
Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig
veröffentlichte Anzeigen oder Beilagen geleistet.

g) Für jede Ausgabe bzw. Ausgabenkombination ist – sofern nicht
die Gesamtausgabe belegt wird – ein gesonderter Anzeigenab-
schluss zu tätigen.

h) Bei Anzeigenkollektiven und Sonderseiten behält sich der Verlag
von der Preisliste abweichende Anzeigenpreise vor.

i) Bei Abbestellung einer gesetzten Anzeige werden die Satz-
kosten berechnet.
Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen, rechtzeitig zum
Anzeigenannahmeschluss.

j) Bei Kennzifferanzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den
angeboten beigegebenen Anlagen zurückzusenden.

k) Die Gewährung einer Agenturprovision bleibt den Werbungs-
mittlern vorbehalten, die unabhängig vom Werbungstreibenden
sind. Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den
Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten.
Anzeigen und Beilagen aus dem Ortsgeschäft werden über
Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerech-
net. Anzeigen und Beilagen zu ermäßigten Grundpreisen (ab-
weichende Preise) werden nicht provisioniert.

l) Mit Aufgabe einer Anzeige erklärt sich der Inserent damit ein-
verstanden, dass die für die Veröffentlichung und Abrechnung
der Anzeige notwendigen Daten in einer Datenverarbeitungsan-
lage gespeichert werden, auf Grund der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung
hinaus.
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